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Zur Vorlage beim Firmenbuchgericht 
 
 
An die Mitglieder des Vorstands der 
Raiffeisen Centrobank AG, 
Wien 
 
 
 
 
Wir haben die Spaltungsprüfung gemäß § 5 Abs. 1 SpaltG der 
 

Raiffeisen Centrobank AG, 
Wien, 

FN 117507 f 
 
(im Folgenden auch kurz „RCB“ oder "Gesellschaft" genannt) abgeschlossen und erstatten über 
das Ergebnis dieser Prüfung den folgenden Bericht: 
 

1. Auftrag und Durchführung 

1.1. Auftrag 

Gegenstand des vorliegenden Berichts ist die bei der RCB als übertragende Gesellschaft gemäß 
§ 5 Abs. 1 SpaltG durchzuführende Spaltungsprüfung. Wir wurden vom Aufsichtsrat der Raiffeisen 
Centrobank AG, Wien (FN 117507 f) zum Prüfer der Spaltung bestellt. Die Gesellschaft, vertreten 
durch den Vorstand, schloss am 9. August 2022 mit uns einen Prüfungsvertrag. 
 

1.2. Durchführung 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 
sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten ein-
schließlich Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des 
Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 
einer hinreichenden Sicherheit abgeben können.  
 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasste 
insbesondere folgende Tätigkeiten:  
 
1. Prüfung des Spaltungs- und Übernahmsvertrags auf Vollständigkeit und Richtigkeit, 

insbesondere 
2. Prüfung, ob das im Spaltungs- und Übernahmsvertrag vorgesehene Umtauschverhältnis ange-

messen 
ist und korrekt umgesetzt wird, sowie 

3. Prüfung, ob es besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens gab. 
 
Wir führten die Prüfung von August bis September 2022 in unseren Räumlichkeiten durch. 
 
Für die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrages ist Herr Mag. (FH) Georg Steinkellner, Wirt-
schaftsprüfer, verantwortlich. 
 
Die von uns benötigten Auskünfte und Nachweise wurden uns vom Vorstand der Gesellschaft 
und den uns genannten Auskunftspersonen gegeben.  



 
Raiffeisen Centrobank AG, Wien 

Bericht über die Prüfung der Spaltung der  
Raiffeisen Centrobank AG zum 1. Juli 2022 

 

2 

Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Vollständigkeitserklärung abgegeben und bestätigt, dass 
in der auf den Spaltungsstichtag aufgestellten Schlussbilanz zum 30. Juni 2022 sowie in der 
Spaltungs-(Restvermögens-)bilanz alle Vermögensgegenstände und Schuldposten richtig und voll-
ständig erfasst sind und alle Haftungsverhältnisse uns gegenüber offengelegt wurden. 
 
Für unsere Prüfung standen uns insbesondere folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 

 Entwurf des Halbjahresfinanzberichts der RCB per 30. Juni 2022 
 Notariell beglaubigter, unterschriebener Spaltungs- und Übernahmsvertrag 
 Übernahme- und Spaltungsbilanz per 1. Juli 2022 (Übersicht als PDF-Dokument und 

Excel-Datei mit den Details) 
 Bericht über die Prüfung der Schlussbilanz gemäß § 2 Abs. 2 SpaltG zum 30. Juni 2022 

der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH mit uneingeschränktem Bestätigungs-
vermerk vom 7. September 2022 

 Stellungnahme von PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 
GmbH, Wien, zur Abspaltung des Geschäftsbereichs „Certificates & Equity Trading“ 
und Beurteilung als Teilbetrieb 

 Restvermögensbilanz zum 1. Juli 2022 
 Details zu den wesentlichen Posten der Restvermögensbilanz zum 1. Juli 2022 
 Spaltungsbericht des Vorstands der RCB 
 Restvermögensbericht des Vorstands der RCB 
 Verzichtserklärung gem. § 17 Z 5 SpaltG i.V.m. § 231 Abs. 1 und 2 AktG 

 

1.3. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für die Aufstellung der Spaltung zugrundelie-
genden Unterlagen, insbesondere Schluss-, Spaltungs-(Restvermögens-) und Übernahmebilanz in 
Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches 
verantwortlich. 
 
Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen 
Kontrollsystems, soweit dieses für die Aufstellung dieser Unterlagen in Übereinstimmung mit den 
Rechnungslegungsvorschriften des Unternehmensgesetzbuches von Bedeutung ist, damit diese 
frei von wesentlichen Fehldarstellungen sind, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedin-
gungen angemessen erscheinen. 
 

1.4. Verantwortung des Prüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 
abzugeben, ob der Spaltungsplan entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des SpaltG erstellt 
wurde (§ 5 Abs. 1 SpaltG). Gem. § 17 Z1 tritt an die Stelle des Spaltungsplans der Spaltungs- und 
Übernahmsvertrag, der von den Vorständen der übertragenden und der übernehmenden Gesell-
schaft bis zur Anmeldung zum Firmenbuch in notariell beurkundeter Form abzuschließen ist. 
 
Gegenstand unseres Auftrages ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht 
von Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, 
wie z.B. von Unterschlagungen oder sonstigen Untreuehandlungen und Ordnungswidrigkeiten, 
noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand 
unseres Auftrages. 
 



 
Raiffeisen Centrobank AG, Wien 

Bericht über die Prüfung der Spaltung der  
Raiffeisen Centrobank AG zum 1. Juli 2022 

 

3 

Bezüglich unserer Verantwortlichkeit und Haftung als Prüfer gegenüber der Gesellschaft und 
gegenüber Dritten kommt § 275 UGB sinngemäß zur Anwendung. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ange-
messen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
 

1.5. Auskunftspersonen 

Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise erteilten uns in bereitwilliger Art und Weise: 
 

 Mag. Dr. Martin Pfeiffer - Stv. Leiter Finance 
 Christian Slavik, MBA - Managing Director - CFO 

 
Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und dem Vorstand der RCB über den Umfang der vom 
Vorstand der RCB zu gewährenden Aufklärungen und Nachweise (§ 27 Abs. 1 AktG) sind im Zuge 
der Prüfung nicht aufgetreten. 
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2. Rechtliche Verhältnisse 

2.1. Übertragende Gesellschaft 
 
Übertragende Gesellschaft ist die RCB mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 
1030 Wien, Am Stadtpark 9, eingetragen im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien unter 
FN 117507f. 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. eines jeden Jahres und endet am 31.12. eines jeden Jahres. 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich zum Zeitpunkt unserer Restvermögensprüfung 
unverändert zum 1. Juli 2022 aus 655.000 Stück nennbetragslosen Namensaktien zusammen, 
welche zu 100% von der Raiffeisen Bank International AG (im Folgenden auch kurz „RBI“ genannt) 
gehalten werden.  
 
Unternehmensgegenstand der RCB ist gemäß § 2 der Satzung der Betrieb von Bankgeschäften 
aller Art entsprechend den jeweiligen Konzessionsumfang, somit die Durchführung unter 
anderem folgender Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 des BGBI 532/1993 in der geltenden 
Fassung (BWG) im In- und Ausland: 
 

 Die Entgegennahme fremder Gelder zur Verwaltung oder als Einlage (Einlagengeschäft) 
mit Ausnahme von Spareinlagen. 

 Die Durchführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehres in 
laufender Rechnung für andere (Girogeschäft). 

 Der Abschluss von Geldkreditverträgen und die Gewährung von Gelddarlehen (Kredit-
geschäft). 

 Der Kauf von Schecks und Wechseln, insbesondere die Diskontierung von Wechseln 
(Diskontgeschäft) 

 Die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft) 
 Die Ausgabe und Verwaltung von Zahlungsmitteln wie Kreditkarten und Reiseschecks. 
 Der Handel auf eigen oder fremde Rechnung mit Devisen und Valuten, Geldmarkt-

instrumenten, Finanzterminkontrakten (Futures), Termin- und Optionsgeschäfte, Zins-
terminkontrakte, Zinsausgleichsvereinbarungen (Foward Rate Agreement, FRA), Zins- 
und Devisenswaps sowie Swaps auf substanzwerte oder andere Aktienindizes (equity 
swaps), Wertpapiere sowie von allen vorhin genannten ableitbaren Instrumenten, 
sofern der Handel nicht für das Privatvermögen erfolgt. 

 
Darüber hinaus ist die Gesellschaft zur Durchführung aller in § 1 Abs. 3 BWG aufgezählten 
Geschäfte berechtigt, insbesondere dem Finanzdienstleistungsgeschäft und Geschäften von 
Finanzinstituten, auch insoweit sie keine Bankgeschäfte darstellen.  
 
Die RCB ist seit Ende 2001 Teil des Raiffeisenkonzerns. Die RCB deckt das gesamte Spektrum an 
börslichen und außerbörslichen Dienstleistungen und Produkten rund um Aktien, Derivate und 
Eigenkapitaltransaktionen ab.  
 
Sie gilt als eine führende Investmentbank sowie Kompetenzzentrum für Aktien und Zertifikate in 
Österreich. Des Weiteren gilt die RCB als Marktführer im Bereich „Strukturierte Produkte“ und 
zählt mit ihren Geschäften zu einem der größten Teilnehmer der Wiener Börse. Auch an den 
Märkten in Zentral- und Osteuropa (CEE) nimmt die RCB eine bedeutende Rolle ein. 
 
Die wesentlichen Geschäftsfelder der RCB werden im Lagebericht wie folgt definiert: 
 

 Strukturierte Produkte  
 Trading & Treasury  
 Digital Retail Bank Department  
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Im Rahmen eines Restrukturierungsprozesses innerhalb der RBI und ihrer Tochtergesellschaft, der 
RCB, soll der Teilbetrieb „Certificates and Equity Trading“, auf die RBI übertragen werden. 
 
Zu diesem Zweck beabsichtigt die RCB eine Abspaltung des Teilbetriebes „Certificates and Equity 
Trading“ zur Aufnahme in die RBI zum 30. Juni 2022 unter Anwendung des Art. VI UmgrStG und 
den Rechtsfolgen des SpaltG. 
 
Gemäß der vorliegenden Stellungnahme von PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfung und 
Steuerberatung GmbH, Wien, durchgeführten Beurteilung vom 5. September 2022 liegt im 
Zusammenhang mit dem abzuspaltenden Vermögen ein Teilbetrieb im Sinne des § 24 EStG vor. 
Gestützt wird dies zum einen durch die Tatsache, dass sich der Betriebsteil ohne 
organisatorische Schwierigkeiten aus der RCB herauslösen lässt und zum anderen dadurch, dass 
der Teilbetriebsbegriff des § 24 EStG insbesondere dadurch erfüllt wird, dass der Bereich 
„Certificates & Equity Trading“, der ein breites Angebot an Zertifikattypen bzw. weiterer 
derivativer Finanzinstrumente und die Funktion als Market Maker an diversen Börsen in Zentral- 
und Osteuropa beinhaltet, klar definiert und abgegrenzt ist, sodass die nach außen erkennbare 
Abgrenzung der vom Teilbetreib ausgeübten Tätigkeit von der übrigen betrieblichen Tätigkeit des 
Gesamtbetriebs eindeutig hervorgeht. Die eigenständige Lebensfähigkeit der übertragenen Wirt-
schaftsgüter wird dadurch sichergestellt, dass alle wesentlichen Betriebsgrundlagen des 
Geschäftsbereichs „Certificates and Equity Trading“ auf den Erwerber übergehen. 
 

2.2. Übernehmende Gesellschaft 

Übernehmende Gesellschaft ist die RBI mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 
1030 Wien, Am Stadtpark 9, eingetragen im Firmenbuch beim Handelsgericht Wien unter 
FN 122119m. 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 01.01. eines jeden Jahres und endet am 31.12. eines jeden Jahres. 
 

2.3. Hergang der Spaltung 

Aus dem unterfertigen Spaltungs- und Übernahmsvertrag der RCB geht hervor, dass auf die 
Einholung der Zustimmung der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft wurde 
verzichtet, da die RBI Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft ist und somit hinsichtlich 
der geplanten Abspaltung zur Aufnahme die Voraussetzungen des § 17 Z 5 SpaltG i.V.m. § 231 
Abs. 1 Z 2 AktG erfüllt. 
 
Laut der Verzichtserklärung gem. § 17 Z 5 SpaltG i.V.m. § 231 Abs. 1 und 2 AktG wird auf die 
Einholung der Zustimmung der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft verzichtet, 
da die RBI Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft ist und somit hinsichtlich der 
geplanten Abspaltung zur Aufnahme die Voraussetzungen des § 17 Z 5 SpaltG i.V.m. § 231 Abs. 1 
Z 2 AktG erfüllt. 
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3. Prüfung der Spaltung 

3.1. Prüfung des Spaltungs- und Übernahmsvertrags auf Vollständigkeit und Richtig-
keit 

 
Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlichen Mindestangaben 
 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Vollständigkeit und Richtigkeit des Spaltungs- und Über-
nahmsvertrags ergeben sich aus § 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 1 – 13 SpaltG. Fakultative Bestand-
teile des Spaltungs- und Übernahmsvertrags können in Ermangelung einer gesetzlichen Pflicht 
nicht auf Vollständigkeit geprüft werden, unterliegen aber im Rahmen der Spaltungsprüfung als 
Vertragsbestandteile der Richtigkeitskontrolle. 
 
Zu den einzelnen Angaben nach § 2 Abs. 1 SpaltG zur Abspaltung ergeben sich folgende Fest-
stellungen: 
 

1. Firma, Sitz und Satzungen der beteiligten Gesellschaften (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 1 
SpaltG) 

 
Sowohl Firma als auch Sitz der beteiligten Rechtsträger sind im Spaltungs- und Über-
nahmsvertrag genannt und entsprechen den Eintragungen im Firmenbuch.  

2. Übertragung von Vermögensteilen der übertragenden Gesellschaft (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 
Abs. 1 Z 2 SpaltG) 

 
Gemäß § 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 2 SpaltG überträgt die RCB im Wege der Abspaltung 
zur Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge den bankgeschäftlichen Teilbetrieb 
„Certificates and Equity Trading“ mit allen diesem zugehörigen Vermögensgegenständen, 
wie dieser in Punkt 10.1ff des Spaltungs- und Übernahmsvertrags näher beschrieben ist, 
auf die RBI.  

Als Regelung über die Zuordnung von Vermögen, das sonst aufgrund dieses Spaltungs- und 
Übernahmsvertrags keiner der an der Spaltung beteiligten Gesellschaft zugeordnet 
werden kann, wird festgelegt, dass dieses bei der übertragenden Gesellschaft verbleibt. 

Gemäß der uns vorgelegten Unterlagen sind die Angaben bzgl. des abzuspaltenden 
Vermögens sachlich zutreffend. 

3. Umtauschverhältnis der Anteile und deren Aufteilung auf die Anteilsinhaber; bare 
Zuzahlungen sowie Einzelheiten für die Gewährung von Anteilen (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 
1 Z 3 SpaltG) 
 
Die übernehmende Gesellschaft ist direkte Alleinaktionärin der übertragenden Gesell-
schaft. Eine Gewährung von Anteilen erfolgt aus diesem Grund nicht. Angaben über den 
Umtausch von Anteilen sind daher nicht erforderlich. Bare Zuzahlungen werden nicht 
geleistet.  

4. Einzelheiten zu Kapitalherabsetzungen (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 4 SpaltG) 
 

Das Grundkapital der übertragenden Gesellschaft wird nicht herabgesetzt. 
 

5. Einzelheiten für die Gewährung von Anteilen (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 5 SpaltG) 
 
Gemäß Punkt 3.1 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags unterbleibt eine Gewährung von 
Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft. 
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6. Stichtag für den Gewinnanspruch (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 6 SpaltG) 
 
Da keine neuen Anteile gewährt werden, entfällt eine Regelung über deren Gewinn-
berechtigung. 

7. Spaltungsstichtag (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 7 SpaltG) 
 
Gemäß Punkt 7 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags erfolgt die Übertragung des abzu-
spaltenden Vermögens im Verhältnis zwischen der RCB und der RBI mit wirtschaftlicher 
Wirkung zum 1. Juli 2022, („Abspaltungsstichtag“). Dieses Datum ist der 
Spaltungsstichtag im Sinne von § 2 Abs. 1 Z 7 SpaltG. Mit dem Zeitpunkt der Eintragung 
der Spaltung im Firmenbuch gelten – schuldrechtlich und steuerrechtlich alle Handlungen 
der RCB in Bezug auf den Teilbetrieb „Certificates and Equity Trading“ mit Wirkung ab 
1. Juli 2022 als auf Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen. 

Ab Beginn des 1. Juli 2022 treffen alle Handlungen, Nutzungen und Lasten, Rechte und 
Pflichten des Teilbetriebs „Certificates and Equity Trading“ die übernehmende Gesell-
schaft, die in alle von der RCB den Teilbetrieb Certificates and Equity Trading 
betreffenden abgeschlossenen Geschäfte und generell in alle diesbezüglichen Rechte und 
Pflichten eintritt. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung genügen die Angaben im Spaltungs- und Übernahms-
vertrag zum Spaltungsstichtag den Anforderungen von § 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 7 
SpaltG. 

8. Besondere Rechte und Maßnahmen (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 8 SpaltG) 
 
Gemäß § 17 Z 4 i.V.m. § 15 Abs. 5 SpaltG sind den Inhabern von Schuldverschreibungen 
und Genussrechten gleichwertige Rechte zu gewähren oder die Änderung der Recht oder 
das Recht selbst angemessen abzugelten. Mit dem Begriff „Schuldverschreibungen und 
Genussrechte“ gemäß § 15 Abs. 5 SpaltG sind ausschließlich aktienähnliche Rechte 
umfasst, wie diese in § 174 AktG geregelt sind.  

RCB hat neben dem von ihr emittierten Aktienkapital keine aktienähnlichen Rechte 
gemäß § 174 AktG begeben. Sämtliche strukturierten Schuldverschreibungen, welche im 
Zuge der Spaltung abgespalten werden, sind keine aktienähnlichen Rechte gemäß § 174 
AktG und gewähren den Inhabern weder ein Recht auf Umtausch oder Bezug von Anteilen 
an der Gesellschaft noch eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft.  

Besondere Rechte gemäß § 2 Abs. 1 Z 8 SpaltG werden niemandem gewährt. Es bestehen 
keine besonderen Rechte wie solche aus Anteilen ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehr-
stimmrechtsanteilen, Gewinnschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten und ähnlichen Rechten im Sinne des § 15 Abs. 5 SpaltG. 

Maßnahmen für Inhaber solcher Rechte sind daher nicht erforderlich. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung genügen die Angaben im Spaltungs- und Übernahms-
vertrag u besonderen Rechten und Maßnahmen den Anforderungen von § 17 Z1 i.V.m. § 2 
Abs. 1 Z 8 SpaltG. 
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9. Besondere Vorteile (§ 17 Z1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 9 SpaltG) 
 
Gemäß Punkt 9 des Spaltungs- und Übernahmsvertrags werden keine besonderen Vorteile 
im Sinne von § 2 Abs. 1 Z 9 SpaltG gewährt. Es wird klargestellt, dass ein angemessenes 
Honorar für den Abschluss-, Spaltungs- und Restvermögensprüfer oder allfälligem 
sonstigen Prüfer kein besonderer Vorteil im Sinne von § 2 Abs. 1 Z 9 SpaltG ist. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung genügen die Angaben im Spaltungs- und Übernahms-
vertrag zu besonderen Vorteilen den Anforderungen von § 17 Z1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 9 
SpaltG. 

10. Genaue Beschreibung und Zuordnung von Vermögensteilen (§ 17 Z1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 10 
und 11 SpaltG) 
 
Bei der Abspaltung ist festzulegen, welche Vermögensteile übergehen bzw. beim über-
tragenden Rechtsträger verbleiben. Bei der Aufteilung sind die beteiligten Rechtsträger 
frei. In Punkt 10 des Entwurfs des Spaltungs- und Übernahmsvertrags erfolgt eine genaue 
Beschreibung und Zuordnung des auf die übernehmende Gesellschaft übergehenden Ver-
mögensteile einerseits und des bei der übertragenden Gesellschaft verbleibenden Ver-
mögensteile andererseits. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung genügen die Angaben im 
Spaltungs- und Übernahmsvertrag zur Beschreibung und Zuordnung von Vermögensteilen 
von § 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 10 und 11 SpaltG. 

11. Schlussbilanz, Spaltungsbilanz und Übernahmebilanz (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 12 
SpaltG) 
 
Die Abspaltung zur Aufnahme findet auf der Grundlage der Schlussbilanz der über-
tragenden Gesellschaft statt. Das der übertragenden Gesellschaft verbleibende Ver-
mögen ist aus der Spaltungsbilanz ersichtlich. Der an die übernehmende Gesellschaft 
übertragene Teilbetrieb „Certificates and Equity Trading“ ist aus der Übernahmebilanz 
ersichtlich. Die übernehmende Gesellschaft führt die sich aus der Schlussbilanz der über-
tragenden Gesellschaft ergebenden Buchwerte des übertragenen Teilbetriebs 
„Certificates and Equity Trading“ nach § 202 Abs. 2 Z 1 UGB fort. 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung genügen die Angaben im Spaltungs- und Übernahms-
vertrag zu besonderen Rechten und Maßnahmen den Anforderungen von § 17 Z 1 i.V.m. § 
2 Abs. 1 Z 12 SpaltG. 

12. Verhältniswahrende Spaltung (§ 17 Z 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 Z 13 SpaltG) 
 
Da sich vermögensmäßig für die Aktionäre der RCB keine Änderung ergibt erfolgt die 
gegenständliche Abspaltung verhältniswahrend. Die Aktionäre der RCB werden gemäß 
ihrer bisherigen Beteiligung verhältniswahrend an dem Teilbetrieb „Certificates and 
Equity Trading“ beteiligt (verhältniswahrende Spaltung). 

 

3.2. Prüfung, ob das im Spaltungs- und Übernahmsvertrag vorgesehene Umtausch-
verhältnis angemessen ist und korrekt umgesetzt wird 

Da die übernehmende Gesellschaft direkte Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft ist 
und eine Gewährung von Anteilen nicht erfolgt sind Angaben über den Umtausch von Anteilen 
nicht erforderlich. Bare Zuzahlungen werden nicht geleistet. 
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3.3. Prüfung, ob es besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unter-
nehmens gab 

Im vorliegenden Fall ist zur Ermittlung des Umtausch- bzw. Zuteilungsverhältnisses keine ver-
gleichende Unternehmensbewertung des abzuspaltenden Vermögens und des übernehmenden 
Rechtsträgers im eigentlichen Sinne erforderlich, da sich vermögensmäßig für die Aktionäre der 
RCB keine Änderung ergibt. 

Vor diesem Hintergrund entfallen in diesem Prüfungsbericht Angaben zu vorgenommenen 
Bewertungen, deren methodischer Konsistenz und inhaltlicher Prämissen der Ableitung zugrunde 
liegender Daten und der Plausibilität von Zukunftseinschätzungen sowie Angaben zu besonderen 
Schwierigkeiten der Bewertung. 
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4. Prüfungshandlungen 

Im Rahmen unserer Spaltungsprüfung haben wir unter anderem folgende Prüfungshandlungen 
gesetzt: 
 

 Durchsicht des zugrundeliegenden Spaltungs- und Übernahmsvertrags vom 
9. September 2022 

 

Nach eingehender Analyse der von Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH geprüften Schluss-
bilanz gemäß § 2 Abs. 2 SpaltG, welche am 7. September 2022 mit uneingeschränktem 
Bestätigungsvermerk versehen wurde, und auf Basis unserer darüberhinausgehend gesetzten 
Prüfungshandlungen sind wir der Meinung, dass die Ergebnisse unserer Spaltungsprüfung für 
weitere Zwecke herangezogen werden können. 
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5. Zusammenfassung und Prüfungsergebnis 

Wir haben uns im Rahmen der Spaltungsprüfung der 
 

Raiffeisen Centrobank AG, 
Wien, 

 
überzeugt und stellen auf Basis der uns vorgelegten Nachweise sowie der uns gegenüber erteilten 
Auskünfte, Erläuterungen und Informationen zusammenfassend fest, dass der Spaltungs- und 
Übernahmsvertrag gemäß § 5 Abs. 1 SpaltG vollständig und richtig ist. 
 
 
Wien, am 13. September 2022 
 

BDO Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
 

 Mag. (FH) Georg Steinkellner ppa. Mag. Bernd Spohn 
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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